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Recht 2 
Lehrveranstaltung WS 2019/20 Hochschule Mannheim, Fakultät für Gestaltung 

Rechtsanwalt David Herzog | lehre@herzog-wirtschaftsrecht.de 
 

 

 

Die sichere Beherrschung der Grundkenntnisse aus dem Kurs Recht 1 wird vorausgesetzt. 

Recht 2 vermittelt spezielle Rechtskenntnisse, die im Arbeitsumfeld gestalterischer Tätigkeiten nützlich sind. 

Die erworbenen theoretischen Kenntnisse werden anhand praktischer Übungen vertieft. 

Die für den Kurs notwendigen Informationen werden während des Semesters per Dropbox zur Verfügung gestellt. 
Den Zugang erhält jeder Studierende, nachdem er eine Mail an die Adresse lehre@herzog-wirtschaftsrecht.de 
geschickt hat.  

Die Kursteilnehmer benötigen die folgenden Gesetzestexte als aktuelle Print-Ausgabe: 

• BGB, vorzugsweise als Beck-Text im dtv-Verlag Nr. 5001 (wurde bereits in Recht 1 benötigt und kann 

weiterverwendet werden) 

• IT- und Computerrecht CompR, Beck-Texte im dtv-Verlag Nr. 5562 (enthält alle wesentlichen 

Bestimmungen zum Urheberrecht, Markenrecht und Wettbewerbsrecht) 

Die vorgenannten Texte sind als einzige Hilfsmittel für die Klausur zugelassen. 

Empfohlen wird mein Lehrbuch „Recht für Designer“, avedition, EUR 34,00 sowie mein Lehrbuch 
„Existenzgründung für Designer“, avedition, EUR 18,00. Die Bücher ersetzen die früher verteilten Skripten. 

 
Wichtige Hinweise: 

Es besteht keine Anwesenheitspflicht.  
Allerdings kann die Prüfung erfahrungsgemäß nicht erfolgreich abgelegt werden, wenn der Kurs nicht regelmäßig 
und aufmerksam besucht wird. Die Module bauen systematisch aufeinander auf und müssen mit praktischen 
Übungen erarbeitet werden. 

ACHTUNG: Ab sofort wird es keine Nachprüfung mehr geben! Die Ergebnisse der Prüfung am Ende des Semesters 
sind endgültig. 

 

Mittwoch, 25.09.2019 

13:40 – 15:10 Uhr (1 1/2 Std.) 

Werkvertragsrecht 

Wiederholung der Grundzüge des Werkvertragsrechts; Vertiefung anhand eines Mustervertrags; 

kleines Einmaleins der Vertragsverhandlungen; Auswahl der Berater; 

gerichtsfeste Vertragsdurchführung 

Mittwoch, 02.10.2019 

13:40 – 15:10 Uhr (1 1/2 Std.) 

Urheberrecht I 

Werk; Urheber; Urheberpersönlichkeitsrecht; Verwertungsrechte; Nutzungsrechte; Schranken des 

Urheberrechts; Verletzungshandlungen und Rechtsfolgen; Exkurs: Das Recht am eigenen Bild;  
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Mittwoch, 09.10.2019 

13:40 – 15:10 Uhr (1 1/2 Std.) 

Urheberrecht II 

Wiederholung Urheberrecht I; Verletzungsverfahren; Exkurs: Wettbewerbe 

Mittwoch, 16.10.2019 

13:40 – 15:10 Uhr (1 1/2 Std.)  

Gewerbliche Schutzrechte 

Markenrecht – Marken und sonstige Kennzeichen; Schutzvoraussetzungen; Schranken des 

Markenschutzes; Anmeldung und Eintragung; Schutzwirkung und Ansprüche 

Designschutz – Schutzvoraussetzungen; Schranken; Anmeldung und Eintragung; Schutzwirkung 

und Ansprüche 

Mittwoch, 23.10.2019 

13:40 – 15:10 Uhr (1 1/2 Std.) 

Wiederholung und Vertiefung anhand von praktischen Fällen 

45 Min. Fallbearbeitung; Besprechung der Lösungen 

Mittwoch, 30.10.2019 

13:40 – 15:10 Uhr (1 1/2 Std.) 

Wettbewerbsrecht 

Soziale Marktwirtschaft; Struktur des UWG; unlautere geschäftliche Handlungen; Rechtsfolgen 

Mittwoch, 06.11.2019 

13:40 – 15:10 Uhr (1 1/2 Std.) 

Wiederholung und Vertiefung anhand von praktischen Fällen 

45 Min. Fallbearbeitung; Besprechung der Lösungen 

Mittwoch, 13.11.2019 

13:40 – 15:10 Uhr (1 1/2 Std.) 

Internetrecht I 

Begriffsklärung und Überblick; Verkaufsplattformen (E-Commerce); Urheberrecht in den 

elektronischen Medien; Wettbewerbsrecht in den elektronischen Medien 
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Mittwoch, 20.11.2019 

13:40 – 15:10 Uhr (1 1/2 Std.) 

Internetrecht II 

M-Commerce; Datenschutz 

Mittwoch, 27.11.2019 

13:40 – 15:10 Uhr (1 1/2 Std.) 

Wiederholung und Vertiefung anhand von praktischen Fällen 

45 Min. Fallbearbeitung; Besprechung der Lösungen 

Mittwoch, 04.12.2019 

13:40 – 15:10 Uhr (1 1/2 Std.) 

Zwischen Scylla und Charybdis: Der Nebenjob 

Minijob; Werkstudent; Freelancer - Abgrenzung zum Werkvertrag und zur Scheinselbständigkeit 

Straftatbestände; Steuerhinterziehung; wichtige Fragen des Arbeitsvertragsrechts 

Mittwoch, 11.12.2019 

13:40 – 15:10 Uhr (1 1/2 Std.) 

Existenzgründung I 

Businessplan; Finanzierungsoptionen einschließlich Crowdfunding; Unternehmenskauf und –beteiligung 

Mittwoch, 18.12.2019 

13:40 – 15:10 Uhr (1 1/2 Std.) 

Existenzgründung II 

Grundzüge des Steuerrechts; Einkommensteuer; Umsatzsteuer; gesonderte und einheitliche 

Besteuerung von Personengesellschaften; Bilanzierung 

Mittwoch, 08.01.2020 

13:40 – 15:10 Uhr (1 1/2 Std.) 

Wiederholung und Vertiefung anhand von praktischen Fällen 

45 Min. Fallbearbeitung; Besprechung der Lösungen 

Zusammenfassung des Kurses und Hinweise zur Klausur 
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Mittwoch, 15.01.2020 

11:30 – 13:00 Uhr (1 1/2 Std.) 

Zur freien Planung – ggf. für Verschiebung und Ausfall 

 
 

 
 

Die Probeklausur  

Auch im Wintersemester 2019/20 wird eine freiwillige Probeklausur angeboten, und zwar am Samstag, den 
18.01.2020 um 15:00 Uhr im Raum R 103. Die Klausur wird unter Prüfungsbedingungen geschrieben  
(2 Zeitstunden) und direkt im Anschluß besprochen (ca. 1 Zeitstunde). 

 

 

Die Prüfungsklausur 

wird am Mittwoch, den 29.01.2020 um 13:30 Uhr in Raum R 103 geschrieben. 

Die Bearbeitungszeit beträgt 2 Zeitstunden. Die Klausuraufgaben setzen sich aus Multiple-Choice-Fragen und aus 
der Lösung von Fällen zusammen. Die fehlerfreie Beantwortung der Multiple-Choice-Fragen genügt nicht, um die 
Klausur zu bestehen. 

Die beiden eingangs genannten Textausgaben sind als einziges Hilfsmittel zugelassen.  

Die Klausur wird benotet. 


